
   

 

 

 

 

 

 

 

Zahl: UA/X.BE-10012-20-2017             Eisenstadt, am  22. Mai 2017 

 

Betreff: Petition 88/PET betreffend Resolution Bürgerinitiative Großhöflein - Lärmschutz; 

Stellungnahme des Bgld. Landesumweltanwaltes 

 

 

An die Parlamentsdirektion 
Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen 
zu Hd. Herrn Mag. Gottfried Michalitsch 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Vielen Dank für die Möglichkeit im Namen und im Interesse von lärmbelästigten 

Bürgerinnen und Bürgern  in der gegenständlichen Angelegenheit eine Stellungnahme 

abzugeben. Bemerken möchte ich einleitend, dass mir nach nahezu 30 Jahren Tätigkeit 

als Jurist in der Verwaltung die gesetzlichen Rahmenbedingungen (auch die Judikatur 

dazu) für die Erlassung von Geschwindigkeitsbeschränkungen sehr wohl bekannt sind. 

 

Seit 1995 ist  nach § 42 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO. 1960, 

BGBl.Nr. 159/1960, idgF.,  das Fahren mit Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten 

zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr verboten. 

Davon sind lärmarme Lkw - und damit der inzwischen überwiegende Teil der Lkw - 

ausgenommen.  
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Für diese Fahrzeuge gilt in diesem Zeitraum eine generelle 

Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h, auch auf Autobahnen und Schnellstraßen. 

Gemäß § 42 Abs. 8 StVO. 1960 hat die Behörde für bestimmte Gebiete, Straßen oder 

Straßenstrecken durch Verordnung diese erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen, 

sofern dadurch nicht der Schutz der Bevölkerung vor Lärm beeinträchtigt wird. 

 

Die A 3 Südost Autobahn verläuft vom Knoten Guntramsdorf (A 2) über Knoten 

Eisenstadt (S 31) nach Wulkaprodersdorf. Offensichtlich entsprechend der Bestimmung 

des § 42 Abs. 8 StVO. 1960 wurde im betreffenden Autobahnbereich Müllendorf-

Großhöflein eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h verordnet. 

 

Im Bereich der Gemeinden Müllendorf und Großhöflein verläuft die Autobahn ohne 

Schallschutzmaßnahmen unmittelbar entlang von Wohngebieten. Nach vehementen 

Beschwerden der betroffenen Bürgerinnen und Bürger von Großhöflein und Müllendorf 

über Lärmbelästigungen, Störung der Nachtruhe und Schlafstörungen wurde nach (dies 

darf ich ausdrücklich betonen) konstruktiven Gesprächen mit Vertretern der ASFINAG 

von dieser ao. Univ. Prof. DI Dr. Christian Kirisits,  Ziviltechnikerbüro für technische 

Physik, mit schalltechnischen Messungen im Autobahnbereich km 33,100 bis km 36,300 

beauftragt. Im  von diesem erstellten Bericht vom 11.9.2015 (siehe Beilage 1) wurde 

nach Berechnung  an insgesamt 7 festgelegten Punkten am Messpunkt (MP) 1 eine 

geringfügige und an den Messpunkten (MP) 3, 5 und 6 erhebliche Überschreitungen 

der zulässigen Immissionsgrenzwerte festgestellt.  

Folgende  dB-Werte wurden mittels 3D-Schallausbreitungsmodell nach RVS 04.03.11 

berechnet: 

 Lden in dB Lnight in dB 

MP 1 58,4 50,1 

MP 3 60,4 52,1 

MP 5 62,5 54,2 

MP 6 64,4 56,1 
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Aus der umweltmedizinischen Stellungnahme der AGU (OA Assoz.-Prof. Dipl. Ing. Dr. 

med. H.P. Hutter,  Doz. Dr. med. H. Moshammer,  Dr. med. P. Wallner)  vom 26.1.2016 

(s. Beilage 2) zu diesem Bericht geht hervor, dass „bei den an den Messpunkten 3, 5 

und 6 ausgewiesenen Schallimmissionen vermehrt Belästigungsreaktionen auftreten 

sowie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen vorliegt. Angesichts der 

ausgewiesenen nächtlichen Schallpegel (Tabelle1: 52 bis 56 dB) sind auch 

Schlafstörungen zu erwarten. Wirksame Schallschutzmaßnahmen sind daher nicht 

nur aufgrund der BStLärmIV, sondern auch aus medizinischen Überlegungen 

dringend geboten.“  

Im Hinblick auf diese Untersuchungsergebnisse und Aussagen wurde von Vertretern der 

ASFINAG eingestanden, dass Lärmschutzmaßnahmen jedenfalls erforderlich sind und 

die Errichtung einer Lärmschutzwand (Ausführung und Finanzierung wäre noch näher 

zu erörtern) in Aussicht gestellt. Allerdings sei dies laut Aussagen der ASFINAG-

Vertreter frühestens (erst) im Jahr 2019 möglich. Von den Vertretern der Bürgerinitiative 

und mir wurde auch als zusätzliche Maßnahme die Aufbringung eines lärmdämpfenden 

(„Flüster-„)-Belages angeregt und ergänzend die Erlassung einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung vorgeschlagen. 

In der Anlage darf ich auch den nunmehr vorliegenden Endbericht über die 

schalltechnischen Untersuchungen dieser Eingabe anzuschließen (Beilage 3). 

 

Die §§ 20 Abs. 2a und 43 Abs. 2  StVO bestimmen zur Fahrgeschwindigkeit und zu 

möglichen Verkehrsbeschränkungen: 

„§ 20 (2a) Die Behörde kann, abgesehen von den in § 43 geregelten Fällen, durch Verordnung 

für ein gesamtes Ortsgebiet eine geringere als die nach Abs. 2 zulässige Höchstgeschwindigkeit 

festlegen, sofern dies auf Grund der örtlichen oder verkehrsmäßigen Gegebenheiten nach dem 

Stand der Wissenschaft zur Erhöhung der Verkehrssicherheit oder zur Fernhaltung von 

Gefahren oder Belästigungen, 
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insbesondere durch Lärm, Geruch oder Schadstoffe und zum Schutz der Bevölkerung oder der 

Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen geeignet erscheint. Sofern dadurch der 

beabsichtigte Zweck der Verordnung nicht gefährdet wird, sind einzelne Straßen, 

Straßenabschnitte oder Straßenarten vom Geltungsbereich der Verordnung auszunehmen.“ 

 

„§ 43 (2) Zur Fernhaltung von Gefahren oder Belästigungen, insbesondere durch Lärm, Geruch 

oder Schadstoffe, hat die Behörde, wenn und insoweit es zum Schutz der Bevölkerung oder 

der Umwelt oder aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist, durch Verordnung 

a) 

für bestimmte Gebiete, Straßen oder Straßenstrecken für alle oder für bestimmte 

Fahrzeugarten oder für Fahrzeuge mit bestimmten Ladungen dauernde oder zeitweise 

Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote zu erlassen, 

 

Im Hinblick auf diese gesetzlichen Vorgaben, nachdem offensichtlich außer Streit steht, 

dass Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich sind und es für 

die Betroffenen unzumutbar ist, weitere 3 Jahre ungeschützt Lärmbelästigungen 

ausgesetzt zu sein, habe ich mich daher im Namen der betroffenen Bevölkerung mit 

folgendem Ersuchen an den zuständigen Bundesminister für Verkehr gewandt. 

  

„Aufhebung der Verordnung, mit der auf dem Abschnitt der Autobahn A3 im Bereich 

Müllendorf – Großhöflein  die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für das Fahren mit 

Lastkraftfahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t 

in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr  auf 80 km/h erhöht wurde, jedenfalls im 

Autobahnbereich km 33,100 bis km 36,300 (allenfalls aus schalltechnischer Sicht 

im Bereich von km 31,5 (Bereich der Grünbrücke) bis km 38,0). 

 

Ergänzend habe ich mir in meinem Schreiben an Herrn Bundesminister erlaubt auf 

Nachstehendes hinzuweisen: 

Auf dem abschüssigen Straßenstück im Bereich der A3 im Bereich Müllendorf – 

Großhöflein tragen die PKW und die leichten Nutzfahrzeuge, bedingt durch die hohen 

Geschwindigkeiten, ebenfalls zu den gegebenen hohen Geräuschpegeln bei.  
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Gegenüber 130 km/h bedeuten 100 km/h bei Pkw eine Abnahme des Pegels um 3 dB 

((http://www.laerminfo.at/situation/strassenverkehr/langsamer_ist_leiser.html), siehe 

Beilage 4). Die gleiche Lärmreduktion würde bei einer Reduktion des 

Verkehrsaufkommens auf die Hälfte erzielt werden. Hinweisen möchte ich in diesem 

Zusammenhang auf die Aussage der AGU, wonach eine Veränderung des Schallpegels 

um 3 dB von den meisten Personen als deutliche Änderung der Lautheit erlebt wird 

(siehe Seite 3 der AGU – Stellungnahme). 

 

Ich habe daher unter Hinweis auf § 20 Abs. 2a StVO. 1960  angeregt, die 

Möglichkeit zu prüfen, ob zur Fernhaltung von Belästigungen der Bevölkerung 

durch Lärm und zum Schutz der Bevölkerung auf der Autobahn A3  von Km 33,00 

bis Km 36,50 (allenfalls von km 31,5 (Bereich der Grünbrücke) bis km 38,0) auch 

eine Höchstgeschwindigkeit für PKW und leichte Nutzfahrzeuge von 100 km/h 

verordnet werden kann.   

Nicht verständlich bzw. nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang die Ansicht im 

Antwortschreiben von Herrn Bundesminister, dass zur Lärmerzeugung und damit 

verbundenen Beeinträchtigungen durch Pkws kein Nachweis erbracht wurde. Die 

Grenzwertüberschreitungen resultieren wohl aus der Summe der Verkehrsbewegungen 

von Kraftfahrzeugen (Pkw und Lkw).  Entsprechende nähere konkrete  Ermittlungen wird 

wohl die Behörde in Kenntnis der nicht auszuschließenden Gesundheitsgefährdungen 

von Amts wegen durchzuführen haben. 

 

Abschließend habe ich mir im Schreiben an Herrn Bundesminister Mag. Leichtfried als 

Landesumweltanwalt erlaubt, noch einige allgemeine Anmerkungen zu den 

Auswirkungen von Straßenverkehr zu machen.  

 

Über das Lkw-Geschwindigkeitsverhalten auf Autobahnen 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/Verkehr_und_Infrastruktur_44.pdf zeigt eine 

Studie der AK in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit auf, dass 

91 von 100 Lkw auf Österreichs Autobahnen schneller fahren, als es die Straßen- 
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verkehrsordnung erlaubt. Von den rund 5.600 untersuchten Lkw auf 5 

Autobahnabschnitten in ganz Österreich fuhren Inländer wie Ausländer gleichermaßen 

zu schnell. Für die Sicherheit aller Autofahrer auf den Straßen bedeuten zu schnelle Lkw 

ein erhöhtes Risiko. Aber auch die Belastung durch Feinstaub fürs Klima und durch 

Lärm steigt mit jedem Stundenkilometer an. Allein eine Einhaltung des Tempolimits 

erspart somit den Anwohnern den Lärm von fast 1 Dezibel. Das entspricht dem Lärm 

von 19 Prozent weniger Lkw auf den Straßen.     

 

Folgen erhöhter Geschwindigkeit sind: 

Erhöhte Verkehrsunfall-Gefahr, Umweltschäden durch zusätzlichen CO2-Ausstoß und 

durch Lärm.   

Die Kosten des zu schnellen Fahrens trägt die Allgemeinheit! 

 

Wenn sich die Lkw einfach nur an die gesetzlichen Vorgaben halten würden, könnte die 

Lärmbelastung für die rund 500.000 direkten Anwohner an Österreichs Autobahnen 

deutlich gemildert werden.  

Vor allem für den Umweltschutz brächte die strikte Einhaltung bestehender Regeln viel:  

Allein der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) könnte um 110.000 

Tonnen reduziert werden. Das ist halb so viel, wie sich der Umweltminister von der 

umstrittenen Einführung des Biosprit-Kraftstoffs E10 erhofft. Bei den für Feinstaub und 

Ozon verantwortlichen Stickoxiden brächte eine strikte Einhaltung des Tempolimits bei 

Lkw bis 7,5 Tonnen sogar eine Reduktion der umweltschädlichen Stickoxide um 45 

Prozent. Der Gütertransport auf der Straße gehört mit über 44 Prozent der 

Treibhausgas-Emissionen zu den Hauptverursachern der verkehrsbedingten 

Treibhausgase.  

 

Herr Bundesminister Mag. Leichtfried hat auf mein Schreiben vom Juli 2016 (Beilage 5) 

im März 2017 (Beilage 6) mitgeteilt, dass er das Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen für eine Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit vorliegt, 

einer Prüfung unterziehen lassen werde. 
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Diese Antwort ist aus Sicht der betroffenen Bevölkerung sicherlich nicht 

zufriedenstellend. Im Hinblick darauf, dass spätestens mit meiner Mitteilung im Juli 2016 

der zuständigen Behörde bekannt war, dass mögliche gesundheitliche 

Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind, wären spätestens damals entsprechende 

Ermittlungen zu veranlassen gewesen, die zum Zeitpunkt der erfolgten Stellungnahme 

im März 2017 abgeschlossen hätten sein können (müssen). Überdies sollte davon 

auszugehen sein, dass die ASFINAG, die Lärmuntersuchungen selbst beauftragt hat, 

dem zuständigen Bundesminister über das Ergebnis, dass (erhebliche) 

Grenzwertüberschreitungen gemessen wurden, berichtet hat. 

Ich darf überdies auf die do. eingegangene Stellungnahme des BM für ein lebenswertes 

Österreich vom 28.10.2016  (Beilage 7) hinweisen (siehe letzter Absatz): 

 

„Des weiteren kann auf die Empfehlungen zum Lärmschutz im Umweltkontrollbericht 

2013 verwiesen werden. Demnach sind Tempolimits auf Straßen eine wirksame und 

kosteneffiziente Lärmschutzmaßnahme. Deren Einhaltung ist strenger zu kontrollieren 

und eine Ausweitung der Tempolimits ist besonders dort  vorzusehen, wo diese zur 

Einhaltung der Grenzwerte notwendig sind. Maßnahmen an der Quelle (Tempolimit) 

oder am Ausbreitungsweg (Lärmschutzwand) ist gegenüber passiven Maßnahmen wie 

Lärmschutzfenstern grundsätzlich der Vorrang zu geben, da auch der Freiraum 

geschützt wird und auch eine Entastung von knapp unter dem Schwellenwert 

betroffenen Einwohnern erfolgt.“ 

Ich darf mich diesen Ausführungen  ausdrücklich anschließen und im Interesse der 

betroffenen, lärmbelästigten Bürgerinnen und Bürger auf entsprechende SOFORT-

Maßnahmen durch die zuständige Behörde hoffen. 

 

7 Beilagen 

Für die Landesumweltanwaltschaft: 

 
W. Hofrat Mag. Werner Zechmeister 

Landesumweltanwalt 
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